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Rund 2,37 Mio. Menschen nehmen jeden 

Monat Leistungen der Pflegeversicherung 

in Anspruch. Dabei erhält der überwiegende 

Teil (rund 1,64 Mio.) ambulante Leistun-

gen, stationär gepflegt werden rund 0,74 

Mio. Menschen.  

 

Am 1. Januar 1995 wurde die letzte große 

Lücke in der sozialen Versorgung geschlos-

sen: Seither gibt es die Pflege-

versicherung als neuen eigen-

ständigen Zweig der Sozial-

versicherung (5. Säule). Da 

prinzipiell jeder einmal auf  

diese Hilfe angewiesen sein 

kann, wurde schon bei der 

Einführung der Pflegeversi-

cherung eine umfassende Ver-

sicherungspflicht für alle ge-

setzlich und privat Versicher-

ten festgelegt. Das bedeutet: 

Jeder, der gesetzlich kranken-

versichert ist, ist automatisch 

in der sozialen Pflegeversi-

cherung versichert, und 

jeder privat Krankenversi-

cherte muss eine private 

Pflegeversicherung ab-

schließen.  

Die Ausgaben der sozialen Pflegeversi-

cherung werden durch Beiträge finan-

ziert, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

je zur Hälfte entrichten.  

 

Wann und wie viel Leistungen ein Pfle-

gebedürftiger aus der Versicherung be-

kommt, hängt von Grad und Dauer der 

Hilfebedürftigkeit ab. Braucht jemand 

nur Hilfe beim täglichen Waschen und 

Einkaufen?  

 

Kann die Person allein essen oder nicht? 

Kann sie zu Hause wohnen oder braucht 

sie rund um die Uhr Betreuung? Je nach 

Umfang des Hilfebedarfs gibt es verschie-

dene Pflegestufen. Die Pflegeversicherung 

gibt dabei den Pflegebedürftigen die Mög-

lichkeit, selbst zu entscheiden, wie und von 

wem sie gepflegt werden wollen. Sie haben 

die Wahl, Hilfe von professionellen Fach-

kräften in Anspruch zu nehmen, oder sie 

bekommen Geld, das sie den pflegenden 

Angehörigen als finanzielle Anerkennung 

geben können. Oberstes Ziel ist es, den 

pflegebedürftigen Menschen weitestgehend 

ein selbstbestimmtes Leben zu ermögli-

chen.  

 

Allerdings deckt die soziale Pflegeversi-

cherung häufig nicht alle Kosten der Pflege 

ab, den Rest trägt der Pflegebedürftige oder 

seine Familie selbst. Sie wird deshalb auch 

als „Teilkasko-Versicherung“ oder Kernsi-

cherungssystem bezeichnet.  
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Mit der steigenden Lebenserwartung erhöht 

sich auch die Zahl der Menschen, die gepflegt 

werden müssen. In den nächsten zwanzig Jah-

ren wird der Anteil der Pflegebedürftigen um 

über 50 % wachsen und bis zum Jahr 2050 

wird er sich sogar fast verdreifachen. 

 

Wenn eine schwere Pflegebedürftigkeit ein-

tritt, kommen erhebliche finanzielle Belastun-

gen auf den Betroffenen und seine Angehöri-

gen zu – ganz gleich, ob durch Kosten für das 

Pflegeheim oder die Betreuung rund um die 

Uhr zu Hause. Die gesetzliche Pflegeversiche-

rung bietet nicht mehr als eine Grundabsiche-

rung. Die hohen Pflegekosten 

können Sie schnell finanziell 

überfordern. Auch die engsten 

Familienmitglieder (der Ehe-

partner sowie die Kinder) wer-

den  für die Finanzierung der 

Pflegekosten herangezogen. So 

können durch einen einzigen 

Pflegefall die Familienmitglie-

der im schlimmsten Fall einen großen Teil 

ihres Vermögens verlieren. Damit droht nicht 

nur Ihnen, sondern auch Ihrer Familie ein 

stark eingeschränkter Lebensstandard oder 

sogar die Abhängigkeit vom Sozialamt. 

 

Neben privaten Pflichtversicherungen gibt es 

drei Arten von freiwilligen Pflegeversicherun-

gen, die den Umfang der gesetzlichen bzw. 

privaten Pflichtversicherungen ergänzen. 

Krankenversicherer bieten Pflegetagegeldver-

sicherungen und Pflegekostenversicherungen 

an. Der Nachteil dieser Policen ist die unge-

wisse Höhe der zu zahlenden Beiträge, denn 

Krankenversicherer können die Beiträge jedes 

Jahr anheben. Von Lebensversicherern ange-

botene Pflegerentenversicherungen bieten 

dagegen den Vorteil der Beitragsstabilität. 

 

 

Pflegebedürftigkeit - jeden von uns kann es 

treffen 

Wegen der gestiegenen Lebenserwartung ist 

die private Pflegevorsorge wichtiger denn je. 

Denn jeder Dritte wird im hohen Alter pflege-

bedürftig. Und die soziale Pflegeversicherung 

übernimmt nur einen Teil der Kosten. Ein 

Pflegeplatz kostet fast 2.000 € zusätzlich aus 

eigener Tasche. Da ist das Ersparte schnell 

aufgebraucht. 

 

Die Folgen 

Das eisern angesparte Vermögen geht durch 

die Finanzierung der hohen Pflegekosten 

schnell verloren. Im Ernstfall müssen sogar 

die Kinder und Enkelkinder mit deren Ver-

mögen für die anfallenden Pflegekosten auf-

kommen. Das bedeutet eine enorme finanzi-

elle Zusatzbelastung für Ihre Angehörigen. 

 

Die Vorteile einer privaten Pflegevorsor-

ge :  

 

 Leistung möglich in allen Pflegestufen 

und bei Demenz 

 Anerkennung bei Vorliegen einer ge-

setzlichen Pflegestufe oder nach dem 

Punktesystem 

 Nachversicherungsgarantie 

 Wechseloption bei veränderter gesetz-

licher Definition 

 kombinierte Beitragszahlung aus lau-

fendem und einmaligem Beitrag mög-

lich 

 bei verspäteter Beantragung – Zah-

lung bis zu 12 Monate rückwirkend 

 Abschluss bis zum 75. Lebensjahr 

möglich 

 einzigartige Assistance-Leistungen: 

Pflegehotline, Pflegeplatzgarantie  

 Beitragsfreistellung oder Auszahlung 

des Rückkaufswertes möglich 
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